
 

 

 
Ortsgruppe: __________________                       Betrag: ________ ____ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vorname: __________________________   Zuname: __________________________   

Titel: _________      Geburtsdatum: _______________  Fam. Stand : _____________  

Adresse:  ______________________________________________________________  

Höhe der Pension: ___________________________  (Pensionsabschnitt beilegen)  

Pension des Ehepartners: ______________________  (Pensionsabschnitt beilegen)  

Sonstiges Einkommen: _________________________  (z.B. Ausgedinge, Leibrente)  

BEGRÜNDUNG DES ANSUCHENS:  

 

 

 

 

 

 

 
Ich erkläre hiermit, dass ich bei keiner anderen Stelle um eine Unterstützung aus der Seniorenhilfe angesucht 

habe.  

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt und das Ansuchen befürwortet:  

 

 

 

   Datum 

   und Unterschrift Obmann/frau              Unterschrift Antragstellers/in                             

ANTRAG 202 6  

AUF BEIHILFE AUS DEN MITTELN DER  

SENIORENHILFE DES SALZBURGER SENIORENBUNDES  



 

 

 

RICHTLINIEN für die SENIORENHILFE  

des SALZBURGER SENIORENBUNDES  

 
 

1.    ZWECK DER SENIORENHILFE  

  

 Die Mittel aus der Seniorenhilfe des Salzburger Seniorenbundes können  

 in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen und unter Beachtung der  

 Familien- und Einkommensverhältnisse des Bewerbers nach Maßgabe  

 dieser Richtlinien verwendet werden. 

 

 

2.    KREIS DER PERSONEN, DENEN EINE UNTERSTÜTZUNG   

   GEWÄHRT WERDEN KANN.  

 

 Voraussetzung für die Gewährung einer Unterstützung aus der 

 Seniorenhilfe ist, dass der Bewerber:  

 a) seinen Wohnsitz im Inland hat  

 b) ein Nettoeinkommen hat, das den Betrag von:  

  € 1. 769 ,00   bei Alleinstehenden und 

  € 2. 3 81 ,00   bei Ehepaaren nicht übersteigt.  

 c) eine Erklärung unterzeichnet, dass er bei keiner anderen Stelle der  

     Seniorenhilfe einen Unterstützungsantrag gestellt hat. 

 

 

3.    DIESE RICHTLINIEN TRETEN MIT 1.  JÄN NER 2019  IN KRAFT  

 

4.  BEIZUBRINGENDE UNTERLAGEN  

 

 Antrag (von Obfrau oder Obmann unterfertigt) 

 aktuellen Pensionsabschnitt 

 Rechnung im Original  

•  Eingereicht werden können nur Rechnungen, welche auf den Namen des 

Antragsstellers ausgestellt wurden. 

•  Die Rechnungen sollten nicht älter als 12 Kalendermonate sein (im  

Ausnahmefall  auch älter), da eine Antragstellung 1 Mal jährlich möglich  

ist. 
 


